
 
  

 

Beschlussvorlage 
öffentlich 
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Gremium: Sitzung am: Nr. der Tagesordnung: 

Verbandsgemeinderat Langenlonsheim-
Stromberg (beschließend) 

16.12.2022 9 

 

bereits beraten im:       am:       
Rechnungsprüfungsausschuss 28.11.2022 

 
 
Betreff: 
VG Langenlonsheim - Abnahme Jahresabschluss und Entlastung 
1. Feststellung des Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 
2. Entlastung des Bürgermeisters und der Beigeordneten 

 

 
Begründung: 
 
- Auf die Beachtung von § 22 GemO wird hingewiesen -  

 
Begründung: 

 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss eingehend geprüft. Das Prüfungs-
ergebnis ist in einer besonderen Niederschrift festgehalten und der Beschlussvorlage beigefügt.  
 
Bei der Prüfung der Jahresrechnung wurden keine Beanstandungen / Anregungen festgestellt.  
 
Nach Beurteilung des Rechnungsprüfungsausschusses aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Voraussetzungen 
der §§ 112 und 113 GemO. Danach wird festgestellt, dass der Jahresabschluss ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Verbandsgemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für 
Gemeinden vermittelt und die gesetzlichen Vorschriften sowie die sie ergänzenden Satzungen 
und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet wurden. 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Verbandsgemeinderat gemäß § 114 Abs. 1 
GemO die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses, die Entlastung des Bürgermeisters und 
der Beigeordneten sowie die nachträgliche Genehmigung der über- und außerplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen, sofern keine vorherige Zustimmung erfolgte. 
 
 
Die Beschlussfassung hierüber hat gemäß § 114 Abs.1 GemO getrennt zu erfolgen. 
 
Anlagen: 
 

Prüfbericht des Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Aus Gründen der Nachhaltigkeit wird der Jahresabschluss der Beschlussvorlage nicht mehr in 
Papierform beigefügt. Dieser kann über das Rats- und Bürgerinformationssystem eingesehen 

werden. 
  



 
 

 
Beschlussempfehlung der/des (Orts-/Stadt-) Bürgermeister(s/in) / der Verwaltung: 
 
1. Der Verbandsgemeinderat beschließt die Feststellung des Jahresabschluss und stimmt den 

über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu, soweit dies nicht bereits 
geschehen ist. 

 
2. Der Verbandsgemeinderat beschließt die Entlastung des Bürgermeisters und der 

Beigeordneten, soweit diese den Bürgermeister vertreten haben. 
 
 
 

Beratungsergebnis / Abweichende Beschlussfassung: 
  siehe Folgeseite 

 

Ausgearbeitet am:  durch: Meffert, Axel 

Gesehen: 

Orts-/Stadt-
bürgermeister/-in 

Verbandsvorsteher FB-Leiter 
Finanzen 

Bürgermeister Fachbereichsleiter 

     

Einstimmig Mit Stimmen- B e sc h l u s s e r ge bn i s  Laut Beschluss- Abweichender 
 mehrheit  vorschlag Beschluss 
  Ja       Nein    Enthaltung  (Folgeseite) 
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Folgeseite 

 

Gremium: Verbandsgemeinderat Langenlonsheim-
Stromberg 

Sitzung am: 16.12.2022 

TOP: 9 (öffentlich) 

Betreff:  
VG Langenlonsheim - Abnahme Jahresabschluss und Entlastung 
1. Feststellung des Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 
2. Entlastung des Bürgermeisters und der Beigeordneten  

Beigeordneter Dr. Coutandin übernimmt die Sitzungsleitung, während Bürgermeister Cyfka und 
die Erste Beigeordnete Elke Stern den Raum verlassen. 

Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Herr Fritz Hegemann, erläutert kurz die 
Vorgehensweise der abgelaufenen Prüfung und gibt an, dass die dem 
Rechnungsprüfungsausschuss vorgelegten Informationen nicht sehr umfangreich waren.  

Er schlägt Maßnahmen vor, damit die Rechnungsprüfung künftig nachhaltiger erfolgen kann. 

Künftig sollte die Teilnahme an einem Lehrgang ermöglicht werden.  
Zudem sollen mehrere Rechnungsprüfungstermine nach erfolgter Schulung stattfinden.  
In einem ersten Termin sollen Prüfungsschwerpunkte festgelegt werden. Zudem sollte es 
künftig möglich sein, dass der Prüfungsausschuss auf Mitarbeiter der Verbandsgemeinde 
zugreifen kann. 

Beigeordneter Dr. Coutandin regt an, dass die Vorschläge schriftlich eingereicht und dem 
Protokoll beigefügt werden. 

Die Fraktionsvorsitzende der FDP, Marlene Hölz ist von den Ausführungen überrascht, weil die 
bisherigen Beschlüsse im Rechnungsprüfungsausschuss immer einstimmig waren und sie 
davon ausgegangen ist, dass hierzu nichts zu beanstanden ist.  
Sie regt an, angedachte Schulungen auf die Ortsgemeinden und die Stadt Stromberg 
auszuweiten. 

Ratsmitglied Anke Denker erläutert, dass es nicht darum geht, die Rechnungsprüfung zu 
beanstanden, sondern dass es darum geht, den Prüfungsweg und die Prüfungsarbeit zu 
optimieren. Für sie wäre es wünschenswert, wenn Aussagen währen der Prüfung im Protokoll 
vermerkt werden.  

 

Beschlussfassung:  

 
1. Der Verbandsgemeinderat beschließt die Feststellung des Jahresabschluss und stimmt 
den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu, soweit dies nicht 
bereits geschehen ist. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig bei einer Enthaltung 

 
2. Der Verbandsgemeinderat beschließt die Entlastung des Bürgermeisters und der 
Beigeordneten, soweit diese den Bürgermeister vertreten haben. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig bei einer Enthaltung 
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